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2 Überblick 

ÜBERBLICK 

Unser diesjähriger Überblick beginnt erneut mit zwei 

höchstrichterlichen Urteilen zu dem klassischen patent-

rechtlichen Thema der Anspruchsauslegung. Wie erwar-

tet können die bloßen Obersätze der Urteile für sich ge-

nommen nicht überraschen. Aber der interessierte Leser, 

der sich mit der Argumentation des Bundesgerichts im 

Einzelnen befasst, erkennt einmal mehr, dass die Paten-

tauslegung nach deutschem Recht sehr systematischen 

Grundgedanken folgt, die es „nur“ – in jedem konkreten 

Fall aufs Neue – anzuwenden gilt. 

Ein Schwerpunkt der (Verletzungs-)Rechtsprechung liegt 

in diesem Jahr auf Handlungen, die zumindest teilweise 

im Ausland begangen wurden. Vorsichtig, aber mit klarer 

Tendenz beginnen die deutschen Verletzungsgerichte, 

den Kreis der Haftung für Patentverletzungen in Deutsch-

land zu erweitern. Wer weiß, dass seine Handlung auch 

Auswirkungen auf den Markt in Deutschland hat, der 

muss sich – so lässt sich die Haltung der deutschen Ge-

richte zusammenfassen – auch mit dem deutschen Pa-

tentrecht befassen. 

In dem Abschnitt zu den „sonstigen materiellrechtlichen 

Themen“ befindet sich sodann ein Novum unserer Über-

sicht: Ein Urteil (des Bundespatentgerichts) zur künstli-

chen Intelligenz und dazu, wer bei Erfindungen, an deren 

Zustandekommen neuronale Netze beteiligt waren, Erfin-

der ist und sein kann. Diese Frage wird uns und unsere 

Gerichte sicherlich über die nächsten Jahre hinweg be-

schäftigen. 

Nach den wegweisenden Entscheidungen des Bundes-

gerichtshofs im Jahre 2020 konnte man hoffen, dass sich 

die Instanzrechtsprechung zu FRAND konsolidiert. Leider 

sind aber immer noch deutliche Interpretationsdifferen-

zen zwischen den Münchner und Mannheim/Karlsruher 

Gerichtsstandorten einerseits und Düsseldorf anderer-

seits festzustellen – gerade was die Verhandlungspflich-

ten der Parteien betrifft. Anders ist es aber bei den Anti-

Anti-Suit-Injunctions, bei denen Düsseldorf die Münche-

ner Praxis (zumindest im materiellen Kern) übernimmt. 
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